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§ 10 ÖPNRV-G 1999
Kraftfahrlinienverkehr

 ÖPNRV-G 1999 - Öffentlicher Personennah- und Regionalverkehrsgesetz 1999

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

(1) Insoweit mit Stichtag 1. Juni 1999 von den im Eigentum des Bundes be ndlichen Kraftfahrlinienunternehmen

Forderungen zur Abdeckung von Verlusten geltend gemacht wurden, werden diese unabhängig davon, ob seitens der

Länder bereits entsprechende Verkehrsdienstverträge abgeschlossen wurden oder nicht, durch den Bund abgedeckt.

(2) Die sich aus Abs. 1 ergebenden Beträge werden den Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften bzw. bis zu deren

Errichtung den jeweiligen Verbundmanagements überwiesen, die unter Beachtung der gemäß § 11 seitens der Länder

und Gemeinden vorzunehmenden Planungen diese Mittel zur Bestellung von nachfrageorientierten

Verkehrsdienstleistungen im Kraftfahrlinienbereich zu verwenden haben.

(3) Die unter Abs. 1 genannten Zahlungen des Bundes werden ab dem Jahr 2001 jährlich um ein Fünftel reduziert. Die

Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften sind verp ichtet, jährlich dem Bundesministerium für Wissenschaft und

Verkehr über die erfolgten Bestellungen gemäß Abs. 2 zu berichten, wobei die Nachfrage sowie die

Kundenorientierung der bestellten Leistungen anhand von Frequenzzahlen nachzuweisen sind. Hiebei haben die

Verkehrsunternehmen mitzuwirken. In den Berichten sind auf Grundlage dieses Nachweises Vorschläge für

Umschichtungen oder Leistungsrücknahmen für die Optimierung aufzunehmen.
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